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Nachruf 
Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab trauert um 

Herrn Wolfgang Töppel 
aus Vohenstrauß 

welcher am 20. April 2020 im 72. Lebensjahr verstorben ist 

 
Herr Töppel gehörte dem Kreistag des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab von 2002 bis 2014 
an. 
Der Verstorbene hat während dieser Zeit engagiert und mit Sachverstand insbesondere im 
Bauausschuss, Ausschuss für Wirtschaft Tourismus und Ost-/Westangelegenheiten, Personal-
ausschuss und Umweltausschuss mitgewirkt.  
Zudem war Herr Töppel  seit 1991 bis zu seinem Tod, ohne Unterbrechung, Mitglied des Gut-
achterausschusses beim Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab und ehrenamtlicher Gutachter für 
die Grundstücksbewertung.  
Herr Töppel hat sich durch seine Fachkenntnisse als Bauunternehmer und Architekt ebenso 
ausgezeichnet wie durch seine hervorragenden Kenntnisse des Grundstücksmarkts.  
Mit Herrn Töppel verliert auch der Gutachterausschuss beim Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab 
einen gewissenhaften und beliebten Kollegen. 
 
Wir danken ihm für seine Mitarbeit zum Wohle des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab und 
werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 
 

Neustadt a.d. Waldnaab,  April  2020 

Für den Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab und die Fraktionen des Kreistags 
 

Andreas Meier 
Landrat 

 

 
 

 
 
  



Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr.  06   vom 12.05.2020 Seite 3   

 
 
 

 

Nachruf 
Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab trauert um 

Herrn Erich Spickenreither 
aus Tännesberg 

welcher am 01. Mai 2020 im 82. Lebensjahr verstorben ist 

 
Herr Spickenreither gehörte dem Kreistag des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab von 1972 bis 
1978 an. 
Der Verstorbene hat während dieser Zeit engagiert und mit Sachverstand insbesondere im Ju-
gendwohlfahrtsausschuss, Sportausschuss, sowie im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss mit-
gewirkt.  
Zudem vertrat Herr Spickenreither als stellvertretender Verbandsrat den Bereich Vohenstrauß 
der Vereinigten Sparkassen. 
 
Wir danken ihm für seine Mitarbeit zum Wohle des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab und 
werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 
 

Neustadt a.d. Waldnaab, Mai 2020 

Für den Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab und die Fraktionen des Kreistags 
 

Andreas Meier 
Landrat 
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Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes am Rauhen Kulm 
 

I. 
Haushaltssatzung 

 
des Schulverbandes am Rauhen Kulm 

(Geschäftsführende Körperschaft: Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach i.d.OPf.) 
 

für das Haushaltsjahr 2020 
 
Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V. mit Art. 41 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff. der GO erlässt 
der Schulverband am Rauhen Kulm folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
im Verwaltungshaushalt 
     in den Einnahmen und Ausgaben auf je 373.000 € 
und im 
 
Vermögenshaushalt 
     in den Einnahmen und Ausgaben auf je 45.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Be-
darfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes um-
gelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf 280.320 € festgesetzt (Umlagesoll). 
 
Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, 
der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt 
werden soll (Investitionsumlage), wird auf                0 € festgesetzt (Umlagesoll). 
 
Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2019 von insgesamt 146 Schülern (ohne Gastschüler) 
besucht. Für die Bemessung der Schulverbandsumlage nach der Schülerzahl beträgt der Be-
trag je Schüler 
im Verwaltungshaushalt 1.920,00 € und 
im Vermögenshaushalt 0,00 €. 
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§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 40.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft. 
 

§ 7 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 gez. 
 
          Nickl 
               Schulverbandsvorsitzender 
 
 

II. 
Das Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab hat mit Schreiben vom 23.04.2020 Nr. 21/22-941-
34/2020 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt vom Tage der Veröffentlichung der Bekanntma-
chung eine Woche lang bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Eschenbach 
i.d.OPf., 92676 Eschenbach i.d.OPf., Rathaus, Zimmer Nr. 5, während der Dienststunden öffent-
lich zur Einsicht auf. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt außerdem bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus in Eschenbach i.d.OPf. (Zimmer Nr. 5) in-
nerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (§ 4 Abs. 2 Bekanntmachungs-
verordnung). 
 
Eschenbach i.d.OPf., 30.04.2020 
 
gez. 
 
Nickl 
Schulverbandsvorsitzender 
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